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Bleibt die Fischerei, selbst in den drei Ausnahmsfällen,
nur auf eine „thunlichste Fernhaltung" ihres Schadens be¬

schränkt, so erscheint die Gegenforderung, daß den anderen
Wassernutzungen nur keine erhebliche Erschwerung verursacht
werde, in einem ganz anderen Lichte und ganz gewiß
nicht unbillig.

In Betreff des Einspruches gegen „schädliche Wasserveruu-
reinigung" ist durch Paragraph 48 der Regierungsvorlage über¬

dies auch gegen „u n n ö t h i g e" Prätensionen dadurch vorgesorgt,
daß der Einwand hinfällig wird, wenn selbst von einer
Berücksichtigung desselben keine entsprechende Hebung
der Fischerei zu erwarten steht.

Erwiese das Zünglein der Waage, in deren Schalen bei
der Abwägung eines der drei Fälle, hie die „Forderung der
Fischerei", dort die „Behauptung der anderen Wassernutzung",
hie das Wörtchen „thunlichst", dort das Wörtchen „erheb¬
lich" läge, auch fallweise ein „Gleichgewicht und die Gleich¬
berechtigung", so sinkt dafür in den allermeisten anderen
Fällen keineswegs die Schale der — Fischerei.

Bon einer principiellen und allgemeinen Ver¬
änderung und Verkehrung des Standpunktes der
bisherigen wasserrechtlichen zu den künftigen fischereigesetzlichen

Bestimmungen kann also schon darum keine ernstere Rede

sein, weil sich diese Annahme, selbst im Bewahrheitungs¬
falle, doch nur auf „drei Fälle" beschränken würde.

Wenn von einem „verkehrten Standpunkte" gesprochen

werden soll, so ist es jener, von welchem aus die Bestimmungen
des Gesetzes mit absichtlicher Verdrehung ihres Wortlautes und
ihrer Tragweite den „allarmirten Industriellen" und den „guten
Landleuten" erklärt (?) werden.

Vorbesprochene, auf drei Fälle rebucirte Ausnahmen
von den bisherigen wassergesetzlichen Bestimmungen werden sich

aber alle Landesvertretungen gefallen lassen müssen, welche

überhaupt an die Schaffung eines neuen Landes-Fischerei-

gesetzes gehen, weil man heutzutage doch kein Fischereigesetz

fabriciren wird, ohne darin gewisse Bestimmungen zur Hintan-
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